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Kürzere Wartefristen für Familiennachzug aus Afghanistan? 

 

Die Machtübernahme der Taliban und die Fluchtbemühungen vieler afghanischer Bürger ist aktuell 

medialer Brennpunkt. Entsprechend zu dieser Krise haben bei unserer Kanzlei die Anfragen von in 

der Schweiz ansässigen Afghanen zugenommen, welche ihre Familienangehörigen zu sich in die 

Schweiz holen möchten. 
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Humanitäre Visa ausgeschlossen 

Die schweizerische Botschaft in Kabul wurde 
evakuiert, womit ein humanitäres Visum vor 

Ort für Familienangehörige in Afghanistan 

nicht mehr erhältlich gemacht werden kann. 
Für den Erhalt eines solchen Visums wäre 

deshalb die Ausreise in ein Nachbarland und 

die Stellung des Visumsantrages bei der dorti-

gen Schweizer Vertretung notwendig. Indem 
durch die Ausreise aus Afghanistan die Ge-

fährdung der ausreisenden Person jedoch 

wegfällt, fällt auch die Voraussetzung einer 
konkreten Bedrohung weg. Damit würde die 

Visumserteilung abgelehnt. Entsprechend 

sind Gesuche aus Afghanistan nicht möglich 
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und aus anderen Staaten (nach Flucht aus Af-

ghanistan) würden sie nicht gutgeheissen. 

Familiennachzug als letzte Möglichkeit 

Von den rund 20'000 Afghanen in der Schweiz 
sind rund 2’800 anerkannte Flüchtlinge. Diese 

haben Anspruch auf Familiennachzug. Wei-

tere 11'500 Personen besitzen den Status der 
vorläufigen Aufnahme (Zahlen gemäss Blick-

Artikel vom 19. August 2021). Bei diesen Per-

sonen wurde das Asylgesuch mangels per-
sönlicher Verfolgung abgewiesen, da ein Bür-

gerkrieg nicht als Asylgrund gilt. Eine Rückfüh-
rung ist für diese Personen jedoch ausge-

schlossen, da ihre Rückkehr nach Afghanistan 

unzumutbar ist. Auch das Staatssekretariat für 
Migration (SEM) hat bereits angekündigt, ab 

11. August 2021 angesichts der sich drama-

tisch verschärfenden Situation, vorläufig auf 
Rückführungen nach Afghanistan zu verzich-

ten. Auch neuen Wegweisungen werden 

keine verfügt – einzige Ausnahmen sind 

schwer straffällige Personen.  

Wartefrist gesenkt 

Vorläufig aufgenommene Personen können 

gemäss Artikel 85 Absatz 7 AIG frühestens 

drei Jahre nach der Anordnung der vorläufi-
gen Aufnahme Ehegatten und ledige Kinder 

unter 18 Jahren in die Schweiz nachziehen 

und in die vorläufige Aufnahme einbeziehen 
lassen. Diese Wartefrist wird allerdings ge-

mäss kürzlich erfolgtem Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofes vom 9. Juli 2021 nach 

unten zu korrigieren sein. Staaten dürfen ge-

mäss diesem Urteil für den Familiennachzug 
bei Personen mit vorübergehendem Schutz-

status eine Wartefrist von maximal zwei Jah-

ren vorsehen. Die aktuelle Wartezeit von drei 

Jahren im Sinne vom Artikel 85 Absatz 7 AIG 

verletzt gemäss neuer Rechtsprechung somit 
Artikel 8 der Europäische Menschenrechts-

konvention.  

Neben der neu geltenden Wartefrist von zwei 

Jahren sind kumulativ folgende Voraussetzun-

gen zu erfüllen: 

- Absicht des Zusammenwohnens in ei-

ner bedarfsgerechten Wohnung; 

 

- Kein Sozialhilfebezug der in der 

Schweiz vereinten Familie, d.h. De-

ckung des Lebensbedarfs der Familie; 

 

- Kein Bezug von Ergänzungsleistungen 

der nachzuziehenden Person bzw. kein 

Genuss solcher Leistungen durch den 

Nachzug; und 

 

- Anmeldung für ein Sprachförderungs-

angebot (sofern die nachzuziehende 

Person kein Kind ist oder nicht bereits 

die am Wohnort gesprochene Landes-

sprache beherrscht). 

Falls die Voraussetzungen des Familiennach-

zugs erfüllt sind, sollten sich in Afghanistan 

aufhaltende Familienangehörige die Krisenge-
biete umgehend verlassen und das Gesuch 

um Familiennachzug in die Schweiz im siche-
ren Ausland abwarten. Es ist zu hoffen, dass 

die kantonalen Migrationsbehörden ihr Ermes-

sen bei Familiennachzugsgesuchen grosszü-
gig anwenden werden und insbesondere die 

neue Wartefrist von zwei statt drei Jahren 

rasch umgesetzt wird. 

 

 

Weitere spannende News und Artikel finden Sie regelmässig in der Rubrik «News – Wissenswertes 

rund ums Recht» auf unserer Webseite unter www.ff-law.ch/news. 

http://www.ff-law.ch/
file:///C:/Users/fabia/Desktop/kanzlei@ff-law.ch
https://www.blick.ch/politik/bundesraetin-keller-sutter-taeuscht-sich-so-viele-afghanen-koennten-ihre-familie-tatsaechlich-zu-uns-holen-id16765305.html
https://www.blick.ch/politik/bundesraetin-keller-sutter-taeuscht-sich-so-viele-afghanen-koennten-ihre-familie-tatsaechlich-zu-uns-holen-id16765305.html
http://www.ff-law.ch/news

